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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

  

von TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen e. V., Im Flürchen 29, 66687 Nunkirchen 

   

1. Reservierungen  

1.1 Mit der Reservierung der Tennishalle für einzelne Stunden durch das Reservierungstool erhalten 

alle Interessenten einen stets aktuellen Überblick über die Verfügbarkeit. Mit dem Ausfüllen und 

Absenden des Formulars teilen Sie uns Ihr Einverständnis mit der Nutzungsgebühr und den 

Zahlungsbedingungen mit. Es wird durch diese Mitteilung kein Vertrag geschlossen. Der Vertrag 

kommt durch Ihre Nutzung der Halle zum gebuchten Zeitraum zustande. Die Bezahlung erfolgt 

nach Rechnungsstellung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht genutzte 

Einzelreservierungen nur dann erstatten bzw. nicht berechnen können, wenn Sie die 

Reservierung mindestens 2 Wochen vor dem Termin stornieren. 

1.2 Einzelreservierungen der Halle sind über das Online-Tool vorzunehmen. Es entstehen keine 

Reservierungsgebühren. Die angegebenen Preise gelten für Einzelbuchungen. Zusatzkosten für 

Lichtchips: 1,50 €/Chip. 

1.3  Dauerbucher erhalten pro Stunde 2 € Rabatt (10,00 € bzw. 14,00 €/Stunde). Eine Dauerbuchung 

(ABO) beginnt immer am 01.10. des aktuellen Jahres und endet am 30.04. des Folgejahres. 

Ausnahmen sind ausgeschlossen. An einer Dauerbuchung Interessierte bitten wir, uns 

telefonisch, per E-Mail oder persönlich zu kontaktieren, um die gewünschten Zeiten zu 

reservieren. 

  

2. Tennishallenordnung  

2.1  Aufenthalt in der Halle  

Die Halle darf ausschließlich von  Personen genutzt werden, die diese für einen gewissen 

Zeitraum gebucht haben, oder die vom Vorstand dazu autorisiert wurden.  

2.2   Erstattungen  

Die Erstattung des Entgeltes für gezahlte, ungenutzte Stunden von Dauerbuchern ist 

ausgeschlossen. Dies gilt auch für Stunden, die der TC Nunkirchen nicht zu vertreten hat. Bei 

Stornierung der Dauerbuchung (ABO) nach dem 15. September, fallen Gebühren von 100,00 € 

an.  

Einzelreservierungen können 2 Wochen vor dem Termin storniert werden. 

2.3  Nutzung der Halle durch den TC Nunkirchen  

Zu besonderen Anlässen (Turniere, Feiern, Reparaturarbeiten, etc.) können die gebuchten  

Plätze durch den TC Nunkirchen in Anspruch genommen werden. Dies wird dem  

Abonnenten möglichst früh mitgeteilt. In diesem Fall wird das entrichtete Entgelt erstattet, oder 

durch andere Stunden ersetzt.  
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2.4 Ordnung  

Die Tennisschuhe müssen im Halleneingang an-,  bzw. ausgezogen werden, da durch den roten 

Sand die Duschräume, Toiletten sowie das Clubhaus stark verschmutzt werden. Auf die 

Sauberkeit in der Halle ist zu achten, bitte keine leeren Flaschen, Obstreste, e.c.t. in der Halle 

liegen lassen. Bitte das Feld nach Benutzung von außen nach innen kehren. Die Netze nach 

Benutzung aufhängen.  

2.5 Haftungsausschluss  

Die Benutzung der Tennishalle erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Irgendwelche 

Ansprüche gegenüber dem TC Nunkirchen sind ausgeschlossen. Die Haftung für Garderobe und 

Wertgegenstände in der Halle, sowie den Umkleideräumen ist ausgeschlossen.  

2.6 Lichtmarken und Heizung  

In der Halle befindet sich ein Kästchen, um Lichtmarken einzuwerfen. Einen Schalter zur 

Heizzeitverlängerung befindet sich ebenfalls dort.  

 2.7  Einhaltung der Hallenordnung  

Jeder Benutzer der Tennishalle verpflichtet sich auf die Einhaltung der Hallenordnung – auch 

durch Mitbenutzer – zu achten.  


